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§ 2 SchFG Begriffsbestimmungen
 SchFG - Schifffahrtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2025

1. (1)Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten als

1. 1.„Fahrzeuge“: Binnenschiffe einschließlich Kleinfahrzeuge, Fahrgastschiffe, Sportfahrzeuge und Fähren

sowie schwimmende Geräte und Seeschiffe (§ 2 Z 2 des Seeschifffahrtsgesetzes – SeeSchFG, BGBl.

Nr. 174/1981 in der geltenden Fassung);

2. 2.„Fahrgastschiffe“: Fahrzeuge, die zur Beförderung von mehr als zwölf Fahrgästen zugelassen sind;

3. 3.„Kleinfahrzeuge“: Fahrzeuge, deren Länge gemessen am Schiffskörper, weniger als 20 m beträgt,

ausgenommen Fahrgastschiffe;

4. 4.„Sportfahrzeug“: Fahrzeug, das für Sport- oder Erholungszwecke bestimmt ist, und kein Fahrgastschiff ist;

5. 5.„Fähre“: Fahrzeug, das dem Fährverkehr dient;

6. 6.„Schwimmendes Gerät“: schwimmende Konstruktion mit technischen Einrichtungen, die für Arbeiten auf

Gewässern bestimmt ist (zB Bagger, Elevator, Hebebock, Kran);

7. 7.„Motorfahrzeug“: Fahrzeug, das mit einem Maschinenantrieb ausgestattet ist; als Ausstattung gilt Einbau,

Anhängen oder sonstiges Mitführen eines zur Fortbewegung des Fahrzeuges bestimmten

Maschinenantriebes;

8. 8.„Segelfahrzeug“: Fahrzeug, das seinen Antrieb ausschließlich durch Wind erhält;

9. 9.„Ruderfahrzeug“: Fahrzeug, das seinen Antrieb ausschließlich durch menschliche Muskelkraft erhält;

10. 10.„Raft“: aufblasbares Ruderfahrzeug, das zum Befahren von Flüssen mit hoher Strömungsgeschwindigkeit

(Wildwasser) bestimmt ist;

11. 11.„Verband“: Zusammenstellung aus einem oder mehreren geschleppten, geschobenen oder gekuppelten

Fahrzeugen oder Schwimmkörpern und einem oder mehreren schleppenden oder schiebenden

Motorfahrzeugen;

12. 11a.„Großverband“: ein Schubverband, bei dem das Produkt aus Gesamtlänge und Gesamtbreite des

geschobenen Fahrzeuges 7 000 m2 oder mehr beträgt;

13. 12.„Schwimmkörper“: Flöße und andere fahrtaugliche Konstruktionen, Zusammenstellungen oder

Gegenstände mit oder ohne Maschinenantrieb, die weder Fahrzeuge noch schwimmende Anlagen sind (zB

Segelbretter, auch maschinengetriebene; unbemannte Schlepp- und Wasserschischleppgeräte;

maschinengetriebene Konstruktionen, bei denen Antrieb oder Steuerung nicht auf hydrodynamischer

Wirkung beruhen; Amphibienfahrzeuge sowie sonstige schwimmfähig gemachte Landfahrzeuge; auf

Auftriebskörpern aufgebaute gebäudeähnliche Konstruktionen);

14. 13.„Floß“: schwimmende Zusammenstellung von Auftriebskörpern, insbesondere von Hölzern;

15. 14.„Schwimmende Anlage“: schwimmende Einrichtung, die nicht zur Fortbewegung bestimmt ist (zB

schwimmende Schifffahrtsanlagen, Badeanstalten, Einrichtungen, die dem Wohnen oder dem Sport dienen);

16. 15.„Länge“: die größte Länge des Schiffskörpers in Metern, ohne Ruder und Bugspriet; davon abweichend

für nach Richtlinie 2013/53/EU über Sportboote und Wassermotorräder und zur Aufhebung der Richtlinie

94/25/EG (im Folgenden: Sportboot-Richtlinie), ABl. Nr. L 354 vom 28.12.2013 S. 90, in der Fassung der
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Berichtigung ABl. Nr. L 297 vom 13.11.2015 S. 9,, CE-gekennzeichnete Fahrzeuge die Länge LH gemäß

ÖNORM EN ISO 8666, die in den Dokumenten gemäß Sportboot-Richtlinie angegeben ist;

17. 15a.„Breite“: die größte Breite des Schiffskörpers in Metern, gemessen an der Außenseite der Beplattung

(ohne Schaufelräder, Scheuerleisten und Ähnliches); davon abweichend für nach Sportboot-Richtlinie CE-

gekennzeichnete Fahrzeuge die Breite BH gemäß ÖNORM EN ISO 8666;

18. 15b.„Tiefgang“: der senkrechte Abstand vom tiefsten Punkt des Schiffskörpers, ohne Berücksichtigung des

Kiels oder anderer fester Anbauten, bis zur Ebene der größten Einsenkung des Schiffskörpers, in Metern;

19. 16.„Antriebsleistung“: Leistung der Antriebsmaschinen, bei Außenbordmotoren die Leistung an der

Propellerwelle;

20. 17.„Schifffahrtszeichen“: Zeichen, die der Verkehrsregelung oder der Bezeichnung des Fahrwassers oder der

Fahrrinne dienen;

21. 18.„Wasserstraße“: Gewässer, auf dem wegen seiner besonderen Bedeutung für die gewerbsmäßige

Schifffahrt oder auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen erhöhte Anforderungen hinsichtlich der

Schifffahrt gestellt und Maßnahmen zur Gewährleistung der Flüssigkeit des Verkehrs, der Ordnung an Bord

sowie der Ordnung beim Stilliegen getroffen werden müssen;

22. 19.„Schifffahrtsanlage“: Anlage, die unmittelbar Zwecken der Schifffahrt dient (zB Hafen, Lände, Schleuse,

Fähranlage, Schiffumschlagsanlage, Versorgungsanlage, Sportanlage); eine Anlage an Land, die nur mittelbar

Zwecken der Schifffahrt dient (zB Tanklager, Lagerhaus, Werkstätte), ist keine Schifffahrtsanlage;

23. 20.„Hafen“: Schifffahrtsanlage, die aus mindestens einem Becken besteht und mit Einrichtungen zum

Festmachen von Fahrzeugen zum Zweck des Umschlages, der Versorgung oder des Schutzes ausgestattet

ist;

24. 21.„Landungsplatz“: jeder Platz, an dem eine mechanische Verbindung zwischen einem Fahrzeug oder

Schwimmkörper und dem Ufer hergestellt wird;

25. 22.„Liegeplatz“: ein zum Stilliegen von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern bestimmter Platz;

26. 23.„Lände“: Landungsplatz mit Einrichtungen zum Festmachen von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern,

ausgenommen Häfen;

27. 24.„Versorgungsanlage“: Schifffahrtsanlage zur Versorgung von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern mit

Treibstoffen und Betriebsstoffen (zB Bunkerstation, Schiffstankstelle); eine Versorgungsanlage gilt nicht als

Mineralölumschlagsanlage;

28. 25.„Sportanlage“: Schifffahrtsanlage, die Sport- oder Vergnügungszwecken dient; eine Anlage, die auch

gewerblichen Zwecken dient, gilt nicht als Sportanlage;

29. 26.„Treppelweg“: an den Ufern oder auf oder neben den Dämmen von Wasserstraßen entlangführende

Wege und deren Verbindung zu Straßen mit öffentlichem Verkehr, soweit sie in der Verfügungsberechtigung

des Bundes stehen; sie dienen nicht dem öffentlichen Verkehr;

30. 27.„Verfügungsberechtigter“: ein auf Grund eines Rechtstitels zur Benützung einer Sache Berechtigter (zB

Eigentümer, Bestandnehmer, Leasingnehmer, Entlehner);

31. 28.„Linienverkehr“: eine dem öffentlichen Verkehr dienende, fahrplanmäßige Beförderung von Fahrgästen

zwischen bestimmten Anlegestellen;

32. 29.„Gelegenheitsverkehr“: eine dem öffentlichen Verkehr dienende, nicht fahrplanmäßige Beförderung von

Fahrgästen;

33. 30.„Remork“: das Schleppen, Schieben oder gekuppelte Mitführen von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern,

soweit diese nicht in der Verfügungsberechtigung des Remorkierenden stehen, mit Motorfahrzeugen;

34. 31.„Fährverkehr“: eine dem öffentlichen Verkehr dienende, fahrplanmäßige Beförderung von Fahrgästen

oder Gütern zwischen bestimmten Anlegestellen einander gegenüberliegender Ufer eines Gewässers;

35. 32.„Fahrgast“: eine Person an Bord eines Fahrzeuges,

1. a)die sich weder am allgemeinem Betrieb beteiligt noch das Fahrzeug als Plattform für Arbeiten an

demselben oder in dessen Umgebung nutzt,

2. b)die für die Beförderung bezahlt, eine anderweitige Gegenleistung erbringt oder die

Beförderungsleistung als kurzzeitiges Vereinsmitglied bezieht und

3. c)deren Nutzen am Fahrzeug in der Beförderung besteht, auch wenn die Beförderung nicht

Hauptzweck der Benützung ist;



36. 33.„Waterbike (Personal Watercraft – Wassermotorrad)“:Schwimmkörper mit weniger als 4 m Länge, der mit

einem Verbrennungsmotor mit Strahlpumpenantrieb als Hauptantrieb ausgestattet ist und der dazu

bestimmt ist, von einer oder mehreren Personen gefahren zu werden, die nicht in, sondern auf dem Rumpf

sitzen, stehen oder knien;

37. 34.„Binnenschifffahrtsinformationsdienste (River Information Services – RIS)“: die harmonisierten

Informationsdienste zur Unterstützung des Verkehrs- und Transportmanagements in der Binnenschifffahrt

einschließlich – sofern technisch durchführbar – der Schnittstellen mit anderen Verkehrsträgern; RIS

betreffen nicht die internen kommerziellen Tätigkeiten zwischen beteiligten Unternehmen, sind jedoch offen

für die Verknüpfung mit geschäftlichen Aktivitäten; RIS umfassen Dienste wie Fahrwasser- und

Verkehrsinformationen, Verkehrsmanagement, Unterstützung der Unfallbekämpfung, Informationen für das

Transportmanagement, Statistik und Zolldienste sowie Wasserstraßenabgaben und Hafengebühren;

38. 35.„Fahrwasserinformation“: geographische, hydrologische und administrative Angaben über die

Wasserstraße (das Fahrwasser). Die Fahrwasserinformation ist eine unidirektionale Information: Land-Schiff

oder Land-Büro (des Nutzers);

39. 36.„Taktische Verkehrsinformation“: die Information, die die unmittelbaren Navigationsentscheidungen in

der tatsächlichen Verkehrssituation und der näheren geographischen Umgebung beeinflusst;

40. 37.„Strategische Verkehrsinformation“: die Information, die die mittel- und langfristigen Entscheidungen der

RIS-Benutzer beeinflusst;

41. 38.„RIS-Anwendung“: die Bereitstellung von Binnenschifffahrtsinformationsdiensten über spezialisierte

Systeme;

42. 39.„RIS-Zentrum“: der Ort, an dem die RIS-Dienste durch das Betriebspersonal verwaltet werden;

43. 40.„RIS-Benutzer“: alle Nutzergruppen wie Schiffsführer, RIS-Betriebspersonal, Betreiber von Schleusen,

Wasserstraßenverwaltungen, Hafen- und Terminalbetreiber, Personal in den Unfallbekämpfungszentren der

Rettungsdienste, Flottenmanager, Verlader und Frachtmakler;

44. 41.„Interoperabilität“: die Harmonisierung der Dienste, Dateninhalte, Datenaustauschformate und

Frequenzen, die RIS-Benutzern europaweit Zugang zu den gleichen Diensten und Informationen gewährt;

45. 42.„Unionszeugnis“: eine von einer zuständigen Behörde für ein Binnenschiff ausgestellte

Zulassungsurkunde, welche die Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2016/1629/EU zur Festlegung

technischer Vorschriften für Binnenschiffe, zur Änderung der Richtlinie 2009/100/EG und zur Aufhebung der

Richtlinie 2006/87/EG, ABl. Nr. L 252 vom 16.09.2016 S. 118, in der jeweils geltenden Fassung, dokumentiert;

46. 43.„Gemeinschaftszeugnis“: eine von einer zuständigen Behörde für ein Binnenschiff ausgestellte

Zulassungsurkunde, welche die Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2006/87/EG über die

technischen Vorschriften für Binnenschiffe und zur Aufhebung der Richtlinie 82/714/EG des Rates, ABl.

Nr. L 389 vom 30.12.2006, S. 1, in der Fassung der Berichtigung RL 2013/49/EU, ABl. Nr. L 272 vom

12.10.2013 S. 41, dokumentiert;

47. 44.„Unionsbefähigungszeugnis“: ein von einer zuständigen Behörde ausgestelltes Befähigungszeugnis,

welches bescheinigt, dass eine Person die Anforderungen der Richtlinie 2017/2397/EU über die

Anerkennung von Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt und zur Aufhebung der Richtlinien

91/672/EWG und 96/50/EG, ABl. Nr. L 345 vom 27.12.2017 S. 53, in der jeweils geltenden Fassung, erfüllt;

48. 45.„Mitglied einer Decksmannschaft“: Person, die am allgemeinen Betrieb eines Fahrzeuges auf

Binnenwasserstraßen der Union beteiligt ist und verschiedene Aufgaben ausführt, wie Aufgaben im

Zusammenhang mit der Navigation, der Überwachung des Betriebs des Fahrzeuges, der Schiffsführung, dem

Ladungsumschlag, der Ladungsstauung, der Fahrgastbeförderung, der Schiffsbetriebstechnik, der Wartung

und Instandsetzung, der Kommunikation, der Gesundheit und Sicherheit sowie dem Umweltschutz, mit

Ausnahme von Personen, die ausschließlich mit dem Betrieb der Maschinen, Krane oder elektrischen und

elektronischen Anlagen betraut sind;

49. 46.„Binnenwasserstraßenabschnitt mit besonderen Risiken“: ein gemäß Art. 9 der Richtlinie 2017/2397/EU

von einem Mitgliedstaat notifizierter Abschnitt einer Binnenwasserstraße, auf dem entweder

1. a)häufig wechselnde Strömungsmuster und -geschwindigkeiten herrschen oder

2. b)der zwar die hydromorphologischen Merkmale der Binnenwasserstraße aufweist, für den jedoch

angemessene Fahrwasserinformationsdienste bzw. geeignete Karten fehlen oder



3. c)für den eine spezielle örtliche Verkehrsregelung eingerichtet ist, die durch besondere

hydromorphologische Merkmale der Binnenwasserstraße gerechtfertigt ist oder

4. d)der eine hohe Unfallhäufigkeit aufweist, sodass eine entsprechende höherwertige Befähigung zur

Befahrung eines solchen Abschnittes erforderlich ist, als für einen Abschnitt, der keine derartigen

besonderen Risiken vorweist;

50. 47.„Binnenwasserstraße mit maritimem Charakter“: ein gemäß Art. 8 der Richtlinie 2017/2397/EU von einem

Mitgliedstaat notifizierter Abschnitt einer Binnenwasserstraße,

1. a)für den das Übereinkommen über die Internationalen Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen

auf See anwendbar ist,

2. b)auf dem die Tonnen und Schifffahrtszeichen denen der Seeschifffahrt entsprechen,

3. c)auf dem terrestrische Navigation erforderlich ist oder

4. d)für den für die Navigation Schiffsausrüstung benötigt wird, deren Bedienung besondere Kenntnisse

erfordert.

51. 48.„Simulator“: ein Fahrsimulator oder Radarsimulator im Sinne des Anhangs III der delegierten Richtlinie

(EU) 2020/12.

2. (2)Für dieses Bundesgesetz gelten weiters folgende Begriffsbestimmungen:

1. 1.„Genehmigungsentscheidung“: die nach nationalem Recht und nationalem Verwaltungsrecht von einer

Behörde oder mehreren Behörden eines Mitgliedstaats mit Ausnahme von Stellen, die für

verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe zuständig sind, gleichzeitig oder nacheinander

getroffene Entscheidung oder Reihe von Entscheidungen — auch verwaltungsrechtlicher Natur —

entsprechend der Richtlinie (EU) 2021/1187 mit dem Abspruch darüber, ob ein Vorhabenträger berechtigt

ist, das Vorhaben auf dem betreffenden geografisch abgegrenzten Gebiet durchzuführen, unbeschadet

etwaiger Entscheidungen, die im Zusammenhang mit einem verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen

Rechtsbehelfsverfahren getroffen werden.

2. 2.„Genehmigungsverfahren“: jedes Verfahren, das im Zusammenhang mit einem einzelnen Vorhaben, das in

den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2021/1187 fällt, durchgeführt werden muss, um die

Genehmigungsentscheidung zu erhalten, die von der Behörde oder von mehreren Behörden eines

Mitgliedstaats nach Unions- oder nationalem Recht verlangt wird, mit Ausnahme der Flächennutzungs- und

Bauleitplanung, der Verfahren zur Vergabe eines öffentlichen Auftrags sowie der Schritte, die auf

strategischer Ebene unternommen wurden und sich nicht auf ein bestimmtes Vorhaben beziehen, wie

strategische Umweltprüfungen, Planung des öffentlichen Haushalts oder einzelstaatliche oder regionale

Verkehrspläne.

3. 3.„Vorhaben im Anwendungsbereich Richtlinie (EU) 2021/1187“: ein Entwurf im Anwendungsbereich der

Richtlinie (EU) 2021/1187 für den Bau, die Anpassung oder die Änderung eines festgelegten Abschnitts der

Verkehrsinfrastruktur, der bzw. die auf die Verbesserung der Kapazität, Sicherheit und Effizienz dieser

Infrastruktur entsprechend der Richtlinie (EU) 2021/1187 abzielt und für dessen bzw. deren Durchführung

eine Genehmigungsentscheidung erforderlich ist.

4. 4.„Grenzüberschreitendes Vorhaben im Anwendungsbereich der Richtlinie 2021/1187/EU“: ein Vorhaben

entsprechend der Richtlinie (EU) 2021/1187, das einen grenzüberschreitenden Abschnitt zwischen zwei oder

mehr Mitgliedstaaten umfasst.

5. 5.„Vorhabenträger im Anwendungsbereich der Richtlinie 2021/1187/EU“: die Person, die eine Genehmigung

für die Durchführung eines Vorhabens entsprechend der Richtlinie (EU) 2021/1187 beantragt, oder die

Behörde, die ein solches Vorhaben anstößt.

6. 6.„Benannte Behörde“: die Behörde, die entsprechend der Richtlinie (EU) 2021/1187 die Anlaufstelle für den

Vorhabenträger im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2021/1187 ist und die effiziente und strukturierte

Durchführung der Genehmigungsverfahren gemäß der Richtlinie (EU) 2021/1187 erleichtert. Sie überwacht

den Zeitrahmen des Genehmigungsverfahrens und dokumentiert insbesondere jegliche Verlängerung der

Frist gemäß Art. 5 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2021/1187, sie ist die Anlaufstelle für leicht zugängliche

Informationen für den Vorhabenträger und für andere an dem Verfahren beteiligte einschlägige Behörden

und gibt dem Vorhabenträger - sofern von ihm beantragt – Orientierungshilfe bezüglich der Vorlage

sämtlicher einschlägiger Informationen und Unterlagen, einschließlich aller Bewilligungen, die für die



Genehmigungsentscheidung eingeholt und vorgelegt werden müssen.
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